
JUGENDSCHUTZ bei Kinderkonzert 

0-3 Jahre 

• Kein Zutritt zum Konzert 

 

Ab 3 – 12 Jahre 

• Mit Begleitung eines Elternteils bis Ende des Konzertes. 

• Alle (Eltern und Kind) müssen Lichtbildausweis/Reisepass dabeihaben (*siehe Absatz Ausweis). 

(Übereinstimmung des Nachnamens oder Nachweis durch Geburtsurkunde! Kopie reicht aus.) 

• Des Weiteren kann nur 1 Elternteil 1 Minderjähriges Kind beaufsichtigen. 

Bitte achten Sie bei Kindern auf vernünftigen Gehörschutz! 

 

Alle unter 14 Jahren  

• Mit Begleitung eines Elternteils bis Ende des Konzertes. 

• Alle (Eltern und Kind) müssen Lichtbildausweis/Reisepass dabeihaben (*siehe Absatz Ausweis). 

(Übereinstimmung des Nachnamens oder Nachweis durch Geburtsurkunde! Kopie reicht aus.) 

• Des Weiteren kann nur 1 Elternteil 1 Minderjähriges Kind beaufsichtigen. 

Bitte achten Sie bei Kindern auf vernünftigen Gehörschutz! 

 

Ab 14 – 18 Jahre 

• Mit Begleitung eines Elternteils oder einer volljährigen Aufsichtsperson bis Ende des Konzertes. 

• Alle (Eltern und Kind oder Aufsichtsperson und Kind) müssen Lichtbildausweis/Reisepass 

dabeihaben (*siehe Absatz Ausweis). 

• Des Weiteren kann nur 1 Elternteil oder 1 Aufsichtsperson 1 Minderjähriges Kind beaufsichtigen. 

Bitte achten Sie bei Kindern auf vernünftigen Gehörschutz! 

 

AUSWEIS: 

Als Ausweis gilt bei uns: 

• Reisepass 

• Personalausweis 

• Führerschein 

Dokumente die wir nicht als Altersnachweis anerkennen: 

• Schülerausweis 

• Krankenkassenkarte 

• Bankkarte / Kreditkarte 

• Fotos von jeglichen Ausweis Dokumenten 

• Scan’s von jeglichen Ausweis Dokumenten 

• Video/Facetime Anrufe mit Ausweis vorzeigen 

 

Bei Zuwiderhandlung behalten wir uns vor, den Eintritt zu verweigern. 


